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V2-1 Bauwerker-Altenwohnheim Karl-Rudolf-Schulte Haus 

Vertretung im Kuratorium 

(Änderung durch Beschluss der Vollversammlung vom 09.10.2002) 

 

Lt. § 8 Abs. 3 der Satzung besteht das Kuratorium aus fünf Mitgliedern, nämlich 

a) einem Vertreter der Münchener Bauwirtschaft, 

b) einem Vertreter der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 

c) dem Sozialreferenten der Landeshauptstadt München oder einem von ihm 

bestimmten Vertreter als Vorsitzenden 

d) einem Mitglied des Stadtrates, das von diesem für das Kuratorium bestellt wurde, 

e) an Stelle der Stifterin wird vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in 

Essen-Bredeney eine geeignete Persönlichkeit bestellt. 

 

Zugriffsverfahren 

 

Das Vorschlagsrecht für die Benennung des e.a. Stadtratsmitgliedes wurde auf der 

Basis des Zugriffsverfahrens am 18.05.2026 ermittelt. 

 

Es entfiel auf die SPD-Stadtratsfraktion 

Diese hat benannt : Stellvertreter*in: 

Barbara Likus  Anne Hübner 

 
Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 20.09.2001 wurde festgelegt, dass die 
Landeshauptstadt München im Bauwerker-Altenwohnheim Karl-Rudolf-Schulte 
Haus und in der Margarete-Schulte-Henschen-Stiftung aufgrund der Nähe der 
beiden Stiftungen zueinander durch das gleiche e.a. Stadtratsmitglied vertreten 
wird.  
Außerdem hat die Margarete Schulte-Henschen-Stiftung einen Anteil am 
Münchener Bürgerheim erworben und verfolgt nun den gleichen Zweck wie die 
Münchener Bürgerheim-Stiftung: Förderung des Betriebsträgers des Münchener 
Bürgerheims. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass die LH München sowohl im 
Kuratorium der Stiftung Bauwerker-Altenwohnheim Karl-Rudolf-Schulte-Haus und 
der Margarete Schulte-Henschen-Stiftung als auch der Münchener Bürgerheim-
Stiftung vom gleichen Kuratoriumsmitglied vertreten werden. 
 
Hinweis: Diese Empfehlung ist jedenfalls - trotz entsprechenden Hinweises von der 
Verwaltung - bei den letzten beiden Gremienbeschlüssen zu Beginn der 
Amtsperiode 2014-2020 und 2020-2026 nicht umgesetzt worden, für die drei 
genannten Stiftungen wurden jeweils verschiedene e.a. Stadtratsmitglieder berufen. 
 

Lt. § 8 Abs. 4 der Satzung ist Vorsitzender des Kuratoriums die Sozialreferentin/der 
Sozialreferent der Landeshauptstadt München.  
Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte mit Stimmenmehrheit einen stellvertretenden 
Vorsitzenden auf die Dauer von fünf Jahren. 
 
 

Betreuungsreferat: Sozialreferat (S-GE/StV) 
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V2-2 Hirmer-Schenkung 

 

Vertretung im Kuratorium 

 

Nach § 4 Ziff. 1 des Schenkungsversprechens besteht das Kuratorium aus vier Mitgliedern; 

zwei Mitglieder des Kuratoriums werden von der Stadt und zwei Mitglieder von den 

Schenkern bestellt. 

 

Die Bestellung einer Stellvertretung ist nur für den Vorsitz vorgesehen (§ 4 Ziff. 5). 

Das Kuratorium ist gem. § 4 Ziff. 8 beschlussfähig, „wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde 

und mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind.“ 

 

berufsm. StRin Schiwy (als für die Stiftungsverwaltung zuständige Referentin) 

(Beschluss VV vom 23.6.2010) 

 

Zugriffsverfahren: 

 

Das Vorschlagsrecht für die Benennung des e.a. Stadtratsmitgliedes wurde auf der Basis des 

Zugriffsverfahrens am 18.05.2026 ermittelt.  

 

Es entfiel auf Die Linke Fraktion im Münchner Rathaus 

 

Diese hat benannt:  Stellvertreter*in: 

Vorname, Nachname  Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Sozialreferat (S-GE/StV) 
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V2-3 Margarete Schulte-Henschen-Stiftung 

Vertretung im Kuratorium 

(Änderung durch Beschluss der Vollversammlung vom 09.10.2002) 

Lt. § 8 Abs. 3 der Satzung besteht das Kuratorium aus fünf Mitgliedern, nämlich 

a) einem Vertreter der Münchener Bauwirtschaft, 

b) einem Vertreter der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 

c) der Sozialreferentin/dem Sozialreferenten der Landeshauptstadt München, 

d) dem Mitglied des Stadtrates, das von diesem für das Kuratiorium bestellt wurde, 

e) Herrn Dr. Mohren. 

 

Zugriffsverfahren: 

 

Das Vorschlagsrecht für die Benennung des e.a. Stadtratsmitgliedes wurde auf der 

Basis des Zugriffsverfahrens am 18.05.2026 ermittelt. 

 

Es entfiel auf Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion 

 

Diese hat benannt:    Stellvertreter*in: 

Vorname, Nachname   Vorname, Nachname 

 
Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 20.09.2001 wurde festgelegt, dass die 
Landeshauptstadt München im Bauwerker-Altenwohnheim Karl-Rudolf-Schulte 
Haus (Ziffer B6) und in der Margarete-Schulte-Henschen-Stiftung aufgrund der 
Nähe der beiden Stiftungen zueinander durch das gleiche e.a. Stadtratsmitglied 
vertreten wird. 
Außerdem hat die Margarete Schulte-Henschen-Stiftung einen Anteil am 
Münchener Bürgerheim erworben und verfolgt nun den gleichen Zweck wie die 
Münchener Bürgerheim-Stiftung: Förderung des Betriebsträgers des Münchener 
Bürgerheims. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass die LH München sowohl im 
Kuratorium der Stiftung Bauwerker-Altenwohnheim Karl-Rudolf-Schulte-Haus und 
der Margarete Schulte-Henschen-Stiftung als auch der Münchener Bürgerheim-
Stiftung vom gleichen Kuratoriumsmitglied vertreten werden. 
 
Hinweis: Diese Empfehlung ist jedenfalls - trotz entsprechenden Hinweises von der 
Verwaltung - bei den letzten beiden Gremienbeschlüssen zu Beginn der 
Amtsperiode 2014-2020 und 2020-2026 nicht umgesetzt worden, für die drei 
genannten Stiftungen wurden jeweils verschiedenen e.a. Stadtratsmitglieder 
berufen. 
 
Lt. § 8 Abs. 4 der Satzung ist 
Vorsitzende/Vorsitzender des Kuratoriums die Sozialreferentin/der Sozialreferent der 
Landeshauptstadt München. Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte mit Stimmenmehrheit 
eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n auf die Dauer von fünf Jahren. 

 

 

 

Betreuungsreferat: Sozialreferat (S-GE/StV) 
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V2-4 Mathias-Pschorr-Stiftung, Hackerbräu 

 

Vertretung im Stiftungsbeirat 

 

Lt. § 9 der Stiftungssatzung hat die Stiftung einen Stiftungsbeirat. Dieser besteht aus sieben 

Mitgliedern und zwar 

1. dem Oberbürgermeister der LHM (Vorsitz) 

2. dem/der zweiten Bürgermeister/in der LHM 

3. einem Mitglied des Kulturausschusses des Stadtrates der LHM 

4. dem/der Kulturreferent/in der LHM 

5. dem/der Direktor/in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus 

6. ein Mitglied aus dem Präsidium der Akademie der Bildenden Künste in München 

7. eine von der Hackerbräu AG München zu benennende Vertretung der Erben bzw. 

     Rechtsnachfolger des Herrn Matthias Pschorr 

Die unter Ziff. 1 mit 3 genannten Mitglieder können aus der Mitte des Stadtrates der LHM, die 

unter Ziffer 4 und 5 genannten aus ihren Amtsbereichen eine/n ständige/n Vertreter/in 

bestellen. 

 

 

Oberbürgermeister 

der Kulturreferent, berufsm. Stadtrat/Stadträtin                  o.V.i.A. 

 

Zugriffsverfahren: 

 

Das Vorschlagsrecht für die Benennung des e.a. Stadtratsmitgliedes aus dem 

Kulturausschuss wurde auf der Basis des Zugriffsverfahrens am 18.05.2026 ermittelt. 

 

Es entfiel auf die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion 

 

Diese hat benannt: 

Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Kulturreferat- Abt. 1 
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V2-5 Münchener Bürgerheim Stiftung 

 

Vertretung im Kuratorium 

Lt. § 7 Ziff. 3 der Satzung besteht das Kuratorium aus sieben Mitgliedern, nämlich 

a) zwei Angehörigen oder Freunden der Familie von Dall’Armi 

b) dem/der Sozialreferenten/Sozialreferentin der LHM 

c) dem/der Korreferenten/Korreferentin des Sozialreferates der LHM 

d) dem Mitglied des Stadtrates, das von diesem für das Kuratorium bestellt wurde 

e) dem/der Leiter/Leiterin der Abteilung Stiftungsverwaltung 

f) einem/einer geeigneten Vertreter/in des städtischen Baureferates 

 

„Im Falle ihrer Verhinderung werden die unter Buchstabe b) mit f) genannten 

Kuratoriumsmitglieder durch ihre jeweiligen Stellvertreter im Amt vertreten.“ 

 

Sozialreferent/in (Vorsitzende/r) 

 

Der Korreferent/in des Sozialreferats oder als dessen Vertreter/in im Amt 

 

Zugriffsverfahren: 

 

Das Vorschlagsrecht für die Benennung des e.a. Stadtratsmitgliedes wurde auf der Basis des 

Zugriffsverfahrens am 18.05.2026 ermittelt. 

 

Es entfiel auf die CSU-Stadtratsfraktion  

 

Diese hat benannt:     Stellvertreter*in: 

Alexandra Gaßmann    Andreas Babor 

 

 
Die Margarete Schulte-Henschen-Stiftung hat einen Anteil am Münchener Bürgerheim 
erworben und hat nun den gleichen Zweck wie die Münchener Bürgerheim-Stiftung: Förderung 
des Betriebsträgers des Münchener Bürgerheims. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass die 
LH München sowohl im Kuratorium der Stiftung Bauwerker-Altenwohnheim Karl-Rudolf-
Schulte-Haus und der Margarete Schulte-Henschen-Stiftung als auch der Münchener 
Bürgerheim-Stiftung vom gleichen Kuratoriumsmitglied vertreten werden. 

 
Hinweis: Diese Empfehlung ist jedenfalls - trotz entsprechenden Hinweises von der 
Verwaltung - bei den letzten beiden Gremienbeschlüssen zu Beginn der 
Amtsperiode 2014-2020 und 2020-2026 nicht umgesetzt worden, für die drei 
genannten Stiftungen wurden jeweils verschiedenen e.a. Stadtratsmitglieder 
berufen. 

 

Betreuungsreferat: Sozialreferat (S-GE/StV) 



 

  Anlage 2 

6 

 

V2-6 Stiftung Deutsches Jagd- und Fischereimuseum 

 

 

Vertretung im Stiftungsvorstand                                       

 

In der Stiftungssatzung wurde geregelt, dass die Stadt ihre Vertretung in der Stiftung auf die 

Dauer von vier Jahren bestellt. 

 

Besetzungsverfahren: Zugriffsverfahren    

 

 

Das Vorschlagsrecht für die Benennung des e.a. Stadtratsmitgliedes wurde auf der Basis des 

Zugriffsverfahrens am 18.05.2026 ermittelt.  

 

Es entfiel auf die CSU-Stadtratsfraktion 

  

Diese hat benannt:  Stellvertreter*in: 

 

Mathias Stadler         Dr. Evelyne Menges      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Kulturreferat – Abt. 1 
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V2-7 Münchner Regenbogen – Stiftung 

 

Vertretung im Beirat 

 

Lt. § 7 Ziffer 3 der Satzung besteht der Beirat aus elf stimmberechtigten Mitgliedern, 

nämlich 

 

a) der Leiterin bzw. dem Leiter der Abteilung Stiftungsverwaltung des Sozialreferates 

  der Landeshauptstadt München bzw. der Vertretung im Amt; 

b) je einem Mitglied der drei mitgliederstärksten Stadtratsfraktionen, möglichst mit 

  einem Arbeitsschwerpunkt Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transgendern. 

  Diese werden vom Stadtrat für den Beirat bestellt. 

c) je einer Vertreterin oder einem Vertreter von Sub e. V., Lesbentelefon e. V., der 

  Münchner Aidshilfe e. V., des GOC e. V., des Transmann e. V. als Vertretung der 

  ganzen Transgendergemeinde und des Gleich & Gleich lesbischwule Jugendhilfe 

  e. V. in München 

d) der Leiterin oder dem Leiter der Koordinationsstelle für gleichgeschlechtliche 

  Lebensweisen im Direktorium der Landeshauptstadt München bzw. der Vertretung 

  im Amt. 

 

je 1 Mitglied der 3 mitgliederstärksten Stadtratsfraktionen  

 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion 

1 1 1 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Bernd Müller 

 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Sozialreferat (S-GE/StV) 
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V2-8 Münchener Schausteller Stiftung 

 

Vertretung im Kuratorium 

 

 
Lt. § 5 der Satzung setzt sich das Stiftungskuratorium zusammen aus 4 Vertretern 
des Schaustellergewerbes und 
 
4 Vertreter*innen der LHM, die vom Stadtrat benannt werden 

Eine ausdrückliche Regelung für eine Stellvertretung ist in der Satzung nicht enthalten. 

 

 

4 e.a. Stadtratsmitglieder 

Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 

 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-

Stadtratsfraktion 

SPD-

Stadtratsfraktion 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

1 1 1 1 

 

 

Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 

CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat: 
Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Kulturreferat – Münchner Stadtmuseum 
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V2-9 Prinzregent-Luitpold-Stiftung 

 

Vertretung im Stiftungsvorstand 

 
Lt. § 6 der Stiftungssatzung gehören dem Stiftungsvorstand an: 
 
a) der/die Kulturreferent/in, im Verhinderungsfall ein/e von ihr/ihm bestellte Vertreter/in 
 
b) der/die jeweilige Direktor/in der Städt. Galerie im Lenbachhaus, im Verhinderungsfall eine 
von ihr/ihm bestellte Vertreter/in 

c) der/die jeweilige Direktor/in des Münchner Stadtmuseums, im Verhinderungsfall eine von    
ihr/ihm bestellte Vertreter/in 
 
d) zwei Mitglieder des Kulturausschusses des Stadtrates der LH München 
 
e) ein/e in München lebende/r Künstler/in 
 
f) ein/e in München lebende/r Kunstgewerbler/in 
 

g) ein/e in München lebend/e Handwerksmeister/in. 
 

Die unter Buchstaben a) - g) aufgeführten Mitglieder werden vom Stadtrat auf die Dauer seiner 
Amtsperiode bestellt und bleiben jeweils bis zum Amtsantritt der Nachfolgerin bzw. des 
Nachfolgers im Amt. 

Lt § 7 (Abs. 3) ist der Stiftungsvorstand beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen und mindestens 5 Mitglieder anwesend sind. 

 

Kulturreferent*in o. b. V. 

 

2 e.a Stadtratsmitglieder aus dem Kulturausschuss 

Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 

 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 

Es werden entsandt:  
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:  Stellvertreter*in: 
David Süß  Vorname, Nachname 
 
CSU-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname 
 

 

 

Betreuungsreferat: Kulturreferat – Abt. 1 
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V2-10 Stiftung Buch-, Medien- und Literaturhaus 

Vertretung im Stiftungsrat 

Lt. § 8 Abs. 3 der Satzung werden in den aus sechzehn Personen bestehenden Stiftungsrat 

durch die LHM sechs Mitglieder berufen. Die Berufung erfolgt jeweils für 4 Jahre. Gemäß § 7 

Abs.1 der Satzung bleibt ein ausscheidendes Mitglied bis zur Bestellung der jeweiligen 

Nachfolge im Amt.  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 3 der Satzung ist je eine Stimmrechtsübertragung auf ein anderes 

Mitglied zulässig; daher ist die ausdrückliche Berufung von Stellvertretern nicht erforderlich. 

 

Vorsitz: Oberbürgermeister 

 

 

5 e.a. Stadtratsmitglieder 

Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 

Die Grünen – Rosa 

Liste Stadtratsfraktion 

CSU-

Stadtratsfraktion 

SPD-

Stadtratsfraktion 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

2 1 1 1 

 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Lorenz Stradtner 
David Süß 
 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat: 
Vorname, Nachname 
 
 

7 externe Mitglieder 

Beratendes Mitglied: Kulturreferent*in 

Der Stiftungsvorstand des Literaturhauses besteht aus 5 Mitgliedern, davon 2 

Vertreter*innen der LHM 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Kulturreferat – Abt. 1 
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V2-11 Stahlgruber-Stiftung, Vertretung im Kuratorium 
 
 
 
Lt. § 7 Abs. 2 der Stiftungssatzung hat die Stiftung ein Kuratorium, das aus folgenden 

Mitgliedern besteht:  

 

a) einer Vertretung des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München, 

b) drei Mitgliedern des Stadtrates der Landeshauptstadt München, darunter die 

Verwaltungsbeirätin bzw. der Verwaltungsbeirat der Städtischen Berufsschule für 

Kraftfahrzeugtechnik,  

c) einer Vertretung der Handwerkskammer für München und Oberbayern,  

d) einer Vertretung der Kfz-Innung München-Oberbayern,  

e) einer Vertretung der Landesinnung des bayerischen und sächsischen Vulkaniseur- und 

Reifenmechanikerhandwerks 

 

Zu Buchstabe b): Da die Verwaltungsbeiratsgebiete für einzelne Schulen bzw. Schulgebäude 

durch Beschluss des Stadtrats vom 22.10.2025 abgeschafft worden sind (Sitzungsvorlage Nr. 

20-26 / V 17871), wird bis zu einer Satzungsänderung die Verwaltungsbeirätin bzw. der 

Verwaltungsbeirat für die beruflichen Schulen entsandt. 

 

 

3 e.a. Stadtratsmitglieder  
davon 1 gesetzt (Verwaltungsbeirat/Verwaltungsbeirätin für die beruflichen Schulen), 2 mit 

Sitzverteilung nach: Hare-Niemeyer 

 

 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:  Stellvertreter*in: 
Sofie Langmeier  Vorname, Nachname 

 
CSU-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Referat für Bildung und Sport - B 
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V2-12 Villa Waldberta – Kuratorium der Bertha-Koempel-Stiftung  

 

„Neuordnung“ gem. Beschluss des Kulturausschusses vom 14.4.2005/der VV vom 
20.04.2005; 
 

Gem. § 7 der Satzung für die „Bertha-Koempel-Stiftung“ wird der Stiftung ein Kuratorium 
beigegeben, dessen Mitglieder von der LHM berufen werden (Ziff.1).  
Die Mitglieder des Kuratoriums sind fünf vom Stadtrat namentlich zu benennende 
Stadträte/Stadträtinnen, die nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren ausgewählt werden (Ziff. 
2). Sie werden für die Zeit einer Amtsperiode des Stadtrates berufen. 

 

Kuratoriumsmitglieder: 
 

5 e.a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer  

 

Die Grünen – Rosa 

Liste Stadtratsfraktion 

CSU-

Stadtratsfraktion 

SPD-

Stadtratsfraktion 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

2 1 1 1 

 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Christian Smolka 
Ursula Hapner 
 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat: 
Vorname, Nachname 

 

 

 
Stellvertreter/innen sind die anderen Mitglieder des Kulturausschusses aus 
der jeweiligen Fraktion. 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsführung: Kulturreferat – Abt. 3 
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V2-13 Beirat der SWM Bayerische E&P Beteiligungsgesellschaft mbH 

 

Vertretung im Beirat 

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 26.07.2017 (SV-Nr. 14-20 / V 09261) wurde u.a. der 
Gründung einer Gesellschaft zugestimmt, die dem Explorations- und 
Produktionsgemeinschaftsunternehmen von Centrica und Bayerngas Norge AS, Spirit Energy Ltd., 
vorgeschaltet ist. Gesellschafter dieser Vorschaltgesellschaft, SWM Bayerische E&P 
Beteiligungsgesellschaft mbH (BEPB), ist die SWM Gasbeteiligungs GmbH mit 100% (100%ige 
Tochter der Stadtwerke München GmbH). 

Gem. § 9 des Gesellschaftsvertrages der BEPB hat diese Gesellschaft einen Beirat, dessen 
Mitgliederzahl von der Gesellschafterversammlung mit sieben (7) Mitgliedern festgelegt wurde. 
Bisher wurden fünf (5) der sieben Mitglieder von der Landeshauptstadt München entsandt. 

 

 

5 e.a Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-

Stadtratsfraktion  

SPD -

Stadtratsfraktion 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

2 1 1 1 

 
 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Florian Schönemann 
Jens Mühlhaus 
 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat: 
Vorname, Nachname 

 

 
Darüber hinaus sind zwei Geschäftsführer der SWM GmbH vertreten. 

Der Beirat berät die Geschäftsführung der BEPB. Zu diesem Zweck wird der Beirat regel-
mäßig durch die Geschäftsführung der BEPB über die Geschäfte der Spirit Energy Ltd. sowie 
der BEPB unterrichtet. 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Referat für Arbeit und Wirtschaft – GB 5 
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V2-14 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen 

Europas (RGRE): Deutsch-Französischer Ausschuss und Deutsch-

Polnischer Ausschuss 

 

 

 

Gemäß § 14 Abs. 2 der Satzung des RGRE werden die Mitglieder der Fachausschüsse vom 
Hauptausschuss für den Zeitraum gewählt, welcher der Wahlzeit des Hauptausschusses 
entspricht, jedoch nicht über die Dauer des Amtes oder Mandates hinaus, das die Grundlage 
ihrer Wahl war. Ersatzwahl erfolgt für den Rest der Wahlzeit des Hauptausschusses. In einem 
Schreiben vom 4. November 2024 hat die deutsche Sektion des RGRE darum gebeten, 
maximal zwei Delegierte pro Ausschuss und Kommune zu benennen. 

Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 24. Juli 2015 entschieden, dass hinsichtlich der 
Benennung von Münchner Stadtratsmitgliedern für den Deutsch-Französischen und den 
Deutsch-polnischen Ausschuss die größte Fraktion das reguläre Mitglied stellt, die zweitgrößte 
Fraktion die Vertreterin bzw. den Vertreter.  
Die Mandatsperiode der gewählten Stadtratsmitglieder dauert von 2025 bis 2028.  
Das Referat für Arbeit und Wirtschaft wird zur gegebenen Zeit eine Beschlussvorlage für die 
neue Amtsperiode in den Stadtrat einbringen. 
 
 

Es werden entsandt: 
 
Deutsch-Französischer Ausschuss des RGRE 

Reguläres Mitglied: Stellvertreter*in: 

Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: CSU-Stadtratsfraktion 

Lorenz Stradtner  Vorname, Nachname  

 

 
 

 
Deutsch-Polnischer Ausschuss des RGRE 

Reguläres Mitglied: Stellvertreter*in: 

Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: CSU-Stadtratsfraktion 

Sibylle Stöhr Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Referat für Arbeit und Wirtschaft – Geschäftsbereich Europa 

und Internationales 
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V2-15 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen 

 Europas (RGRE) - Mitgliedschaft im Hauptausschuss und 

 Präsidium 

 
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 9. Februar 2010 – Vorlage 
Nr. 08-14 / V 03646 – ist die LH München seitdem Fördermitglied der Deutschen Sektion des 
RGRE. Diese richtet sich an Kommunen, die sich im besonderen Maße für die 
europapolitischen Ziele des RGRE engagieren wollen. 
 
Die Fördermitglieder der deutschen Sektion des RGRE verfügen über sieben ordentliche Sitze 
(und deren Stellvertreter) im Hauptausschuss sowie über drei ordentliche Sitze (und deren 
Stellvertreter) im Präsidium.  
 
Die LH München ist berechtigt, Kandidat*innen vorzuschlagen. Die endgültige Zuteilung der 
Sitze erfolgt durch Entscheidung des RGRE. 
 
 

3 e. a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer (Sitzung des Ältestenrats am 23. April 2010) 
 
 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion 

1 1 1 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Beppo Brem 

 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 

 
 
Die Mandatsperiode der gewählten Stadtratsmitglieder dauert von 2025 bis 2028. 
Für die Besetzung in der weiteren Mandatsperiode wird das RAW dem Stadtrat zur 
gegebenen Zeit eine entsprechende Beschlussvorlage vorlegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuungsreferat: Referat für Arbeit und Wirtschaft – Geschäftsbereich Europa 
und Internationales 
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V2-16 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen 

Europas (RGRE) - Vertretung in der Delegiertenversammlung 

 
München ist seit 1972 Mitglied in der Deutschen Sektion des RGRE und derzeit mit acht 
Delegierten im obersten Organ, der Delegiertenversammlung, vertreten (Satzung des RGRE § 

8 Abs. 2, Beschluss der VV am 1.10.2003, Antrag Nr. 1157 der SPD vom 23.09.2003): 
 
2. Bürgermeister*in als ständige Vertretung des Oberbürgermeisters 
 
 

7 e. a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer  

 
 

Die Grünen – Rosa 

Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-

Stadtratsfraktion 

SPD-

Stadtratsfraktion 

Die Linke 

Fraktion im 

Münchner 

Stadtrat 

AfD-Fraktion 

Stadtrat München 

2 2 1 1 1 

 
 
Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
Vorname, Nachname 
 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat: 
Vorname, Nachname 

 
AfD-Fraktion Stadtrat München 
Vorname, Nachname 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreuungsreferat:  Referat für Arbeit und Wirtschaft – Geschäftsbereich Europa 

und Internationales 
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V2-17 Deutscher Städtetag (Hauptversammlung) 

Vertretung in der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages (DST): 

 

Der Landeshauptstadt München stehen aufgrund ihrer Einwohnerzahl 8 Sitze in der 

Hauptversammlung des DST zu (§ 6 Abs. 2a DST- Satzung).  

 

Es gibt keine Stellvertretungsregelung. 

 

Ergänzender Hinweis 

Zudem sind ehrenamtliche Stadtratsmitglieder auch zur DST-Hauptversammlung 

stimmberechtigt, wenn sie Mitglieder des DST-Hauptausschusses sind (§ 6 Abs. 3 

DST-Satzung). Die Mitglieder für den DST-Hauptausschuss werden durch die 

Vollversammlung des Bayerischen Städtetages bestimmt. 

 

Darüber hinaus hat der Oberbürgermeister ebenfalls in der Hauptversammlung des 

DST Sitz und Stimme, wenn er Mitglied des DST-Präsidiums ist  

(§ 6 Abs. 3 DST-Satzung). 

 

8 e.a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer: 
 

Die Grünen – 

Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtrats-

fraktion 

SPD-Stadtrats-

fraktion 

Die Linke Fraktion 

im Münchner 

Stadtrat 

AfD-Fraktion 

Stadtrat München 

2 2 2 1 1 

 
Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
Vorname, Nachname 
 

CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
Vorname, Nachname  
 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat: 
Vorname, Nachname 
 
AfD-Fraktion Stadtrat München: 
Vorname, Nachname 

 

Betreuungsreferat: Direktorium - HA I – ZV 
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V2-18 Heideflächenverein 

Die Mitglieder des 1990 gegründeten Heideflächenvereins verfolgen das Ziel, die 

charakteristische Heidelandschaft im Münchener Norden zu sichern und zu entwickeln. Rund 

um das europaweit bedeutsame Naturschutzgebiet „Garchinger Heide“ sollen die Reste der 

ehemals 15.000 ha großen Heiden erhalten, ausgedehnt und vernetzt werden. Die Mitglieder 

sind: die Gemeinde Eching, die Gemeinde Neufahrn, die Gemeinde Oberschleißheim, die 

Stadt Garching, die Stadt Unterschleißheim, der Landkreis Freising, der Landkreis München 

und die Landeshauptstadt München. 

 

a) Vertretung im Vorstand/ Vorsitz 

Gem. der Satzung wird der Vorstand aus den gesetzlichen Vertreter*innen der 

Mitgliedskommunen gebildet, d.h. die Landeshauptstadt München wird durch den/die 

Oberbürgermeister*in vertreten; er kann jedoch nach Art. 39 Abs. 2 GO im Rahmen der 

Geschäftsverteilung einzelne seiner/ihrer Befugnisse den/die weitere*n Bürgermeister*in 

übertragen.  

 

Zu benennen: 

Oberbürgermeister*in oder 

2. Bürgermeister*in oder 

3. Bürgermeister*in 

 

Die/der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden werden von der 

Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren, längstens für die Dauer ihrer 

Amtsperiode in der Mitgliedsgemeinde, gewählt. 

 

b) Vertretung im Verein/ in der Mitgliederversammlung 

 
2 e.a. Stadtratsmitglieder  
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer  
 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:   
Florian Schönemann 

 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
 

Betreuungsreferat: Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HAI-3 
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V2-19 Jobcenter München – örtlicher Beirat 

(Beschluss des SA vom 24.02.2011) 

Für das Jobcenter München ist ein örtlicher Beirat eingerichtet (§ 18 d SGB II, § 5 

Kooperationsvereinbarung). 

Die Stadt entsendet vier ehrenamtliche Stadträte/Stadträtinnen in den örtlichen Beirat (§ 5 Abs. 

1 Kooperationsvereinbarung). 

Die Übernahme des Vorsitzes durch ein ehrenamtliches Stadtratsmitglied ist lediglich geübte 

Praxis. Die Vorsitzende/ der Vorsitzende des Beirats und die Stellvertretung wird aus seiner Mitte 

auf zwei Jahre gewählt (gem. § 4a Abs. 1 der Geschäftsordnung des Beirats). 

 

4 e.a. Stadtratsmitglieder  
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 
 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-

Stadtratsfraktion 

SPD-

Stadtratsfraktion 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

1 1 1 1 

Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname  
 

CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat: 
Vorname, Nachname 
 
 

Dem Beirat gehören außerdem an: 

ein Vertreter/ eine Vertreterin der Industrie- und Handelskammer,  

ein Vertreter/ eine Vertreterin der Handwerkskammer, 

ein Vertreter/ eine Vertreterin der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VBW), 

ein Vertreter/ eine Vertreterin der Gewerkschaften, 

ein Vertreter/ eine Vertreterin der Münchner Arbeitsgemeinschaft Soziale Betriebe, 

ein Vertreter/ eine Vertreterin des Migrationsbeirats, 

ein Vertreter/ eine Vertreterin des Kreisjugendrings oder der freien Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe, 

ein Vertreter/ eine Vertreterin der Gleichstellungskommission, 

der Beauftragte/ die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt  

(§ 18e SGB II), 

ein Vertreter/ eine Vertreterin des Behindertenbeirates, 

zwei Vertreter/ zwei Vertreterinnen der freien Wohlfahrtspflege. 

 

Geschäftsführer/ Geschäftsführerin der Gesellschaft 

1. stellvertretender Geschäftsführer/ 1. stellvertretende Geschäftsführerin 

2. stellvertretender Geschäftsführer/ 2. stellvertretende Geschäftsführerin 

Geschäftsführer/ Geschäftsführerin Interne Bereiche 

 

 

Betreuungsreferat: Sozialreferat (S-I-WH5) 
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V2-20 Justizvollzugsanstalt München 

Vertretung im Beirat 

 

 

 

 

2 e.a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 

 

 

Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 
Es werden entsandt: 
 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Christian Smolka  
 

CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Direktorium – HA II/V 
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V2-21 Kuratorium Otto-Falckenberg-Schule 

 

Vertretung im Kuratorium 

 

Lt. § 28 der Studien- und Prüfungssatzung besteht ein Kuratorium, dem folgende Mitglieder 

aus den Reihen des Stadtrates angehören: 

a) der/die Kulturreferent/in der LHM o.V.i.A. 

b) der/die Schulreferent/in der LHM o.V.i.A. 

c) der/die für die Otto-Falckenberg-Schule zuständige Verwaltungsbeirat/rätin (= 

Verwaltungsbeirat/-rätin für den Bereich „Eigenbetrieb (Münchner Kammerspiele, 

Schauburg))“ 

d) drei weitere Vertreter/innen aus der Mitte des Stadtrates 

 

Eine ausdrückliche Regelung für eine Stellvertretung ist nicht enthalten 

 

Kulturreferent*in o.V.i.A. 

Stadtschulrat Florian Kraus  

 

3 e.a. Stadtratsmitglieder 

Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 

 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion 

1 1 1 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 

 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Kulturreferat – Münchner Kammerspiele 



 

  Anlage 2 

22 

 

V2-22 Meisterschulen am Ostbahnhof - Zweckverband der LH 

 München und der Handwerkskammer für München und 

 Oberbayern 

 

Vertretung in der Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. Vorsitzenden und 

je drei Vertreter*innen der Verbandsmitglieder (d.h. 3 von der LHM und 3 von der 

Handwerkskammer), wobei einer der Vertreter*in der LHM die jeweilige Stadtschulrätin/der 

jeweilige Stadtschulrat ist. 

Der Oberbürgermeister ist Verbandsvorsitzender; der jeweilige Präsident der 

Handwerkskammer für München und Oberbayern ist 2. Vorsitzender, der bei Verhinderung des 

Oberbürgermeisters den Vorsitz führt. 

Für die beiden Vorsitzenden in ihrer Eigenschaft als Verbandsräte werden ebenso wie für die 

übrigen Verbandsräte je ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin bestellt. 

(§ 6 Abs. 1 der Verbandssatzung) 

                                                                                    

3. Bürgermeisterin  

 

Vertretung des Verbandsmitgliedes LHM: 

Stadtschulrat Florian Kraus Stellvertreter: Stadtdirektor Peter Scheifele 

 

 

  2 e.a. Stadtratsmitglieder  
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 

   

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 

Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:  Stellvertreter*in:  
Anja Berger  Nimet Gökmenoglu 

 
CSU-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Referat für Bildung und Sport – B 
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V2-23 Museumspädagogisches Zentrum 

 

Vertretung im Kuratorium 

Der Freistaat Bayern und die LH München betreiben das MPZ als gemeinsame Einrichtung 

des Staates und der Stadt. 

Gem. § 2 des einschlägigen Vertrages ist ein Kuratorium zu bilden, in dem folgende 

Institutionen durch Mitglieder vertreten sind: 

1. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

2.  - 11. (....) 

12.  Zwei vom Stadtrat der Landeshauptstadt München zu benennende Vertreter*innen 

      (und deren Stellvertretungen) 

13. Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München 

14. Kulturreferat der Landeshauptstadt München 

15. Pädagogisches Institut – Zentrum für kommunales Bildungsmanagement der   

      Landeshauptstadt München 

16. Museen der Landeshauptstadt München 

17. Münchner Volkshochschule 

18.  - 20. (....) 

 

 

2 e.a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer  
 
 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 

Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:  Stellvertreter*in:  
Carmen Romano  Vorname, Nachname 

 
CSU-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Referat für Bildung und Sport – PIZKB 
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V2-24 Portal München Betriebs-GmbH & Co. KG 

Vertretung im Beirat 

 

Mit Beschluss vom 18.11.2008 (gemeins. VPA und Aussch.f.Arb. und Wirtschaft) bzw. vom 

26.11.2008 (VV) wurde der bisherige Aufsichtsrat aufgelöst. An dessen Stelle wurde ein Beirat 

eingerichtet, in dem 5 e.a. Stadtratsmitglieder vertreten sind. 

In § 15 Abs. 2 Sätze 4 bis 7 des Gesellschaftsvertrags ist zur Amtsdauer der Beiräte  Folgendes 

geregelt: „Die Amtsdauer aller Beiratsmitglieder endet mit Ablauf der Wahlzeit des Stadtrats der 

LHM. Die Amtsdauer der von der LHM entsandten Beiratsmitglieder endet außerdem, wenn sie aus 

dem Amt ausscheiden oder das Mandat verlieren, das für ihre Ernennung maßgebend war. Nach 

Ende ihrer Amtsdauer üben die Beiratsmitglieder ihr Amt bis zum Amtsantritt der neu zu 

entsendenden Beiratsmitglieder weiter aus. Die Entsendung neuer Beiratsmitglieder soll dabei 

innerhalb von 6 Monaten erfolgen.“ 

 

5 e.a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer  
 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-

Stadtratsfraktion  

SPD -

Stadtratsfraktion 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

2 1 1 1 

 

Es werden entsandt: 

 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Judith Greif 
David Süß 
 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat: 
Vorname, Nachname 

 

 

Außerdem im Beirat: 

Industrie- und Handelskammer für München und Obb. 1 Beiratsmitglied 

Handelskammer für München und Oberbayern    1 Beiratsmitglied 

Stadtsparkasse München    1 Beiratsmitglied 

Stadtwerke München GmbH    1 Beiratsmitglied 

IT-Referat  1 Beiratsmitglied 

Direktorium – HA I / Presse- und Informationsamt –   1 Beiratsmitglied 

Referat für Arbeit und Wirtschaft –   1 Beiratsmitglied 

 

Betreuungsreferat: Direktorium HA I – ZV 



 

  Anlage 2 

25 

 

V2-25 Regionaler Planungsverband München 

 
Der Regionale Planungsverband München (RPV) ist der gesetzlich vorgesehene 

Zusammenschluss aller Kommunen in der Planungsregion München: der Landeshauptstadt 

München, der acht umliegenden Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, 

Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München und Starnberg sowie der 185 

kreisangehörigen Gemeinden in diesen Landkreisen. 

 

a) Vertretung in der Verbandsversammlung 

Jedes Verbandsmitglied entsendet eine*n Verbandsrätin/ -rat. Für jede*n Verbandsrätin/-rat 

wird vom jeweiligen Verbandsmitglied für den Fall seiner Verhinderung ein*e Stellvertreter*in 

bestellt. Die Landeshauptstadt München wird durch die/den Oberbürgermeister*in vertreten; 

im Fall der Verhinderung treten an ihre/ seine Stelle ihre/ sein Stellvertreter*in. Die 

Beschlussorgane der Verbandsmitglieder können auch andere Personen als Verbandsinnen/ -

räte bestellen (sonstige Mitglieder). Diese müssen nicht Mitglieder der Beschlussorgane sein. 

Gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung des RPV hat die LHM insgesamt 12 Sitze (OB, Stadtbaurätin, 

10 e.a. Stadtratsmitglieder). 

Oberbürgermeister*in 

1. Stellv.: 2. Bürgermeister*in/ 3. Bürgermeister*in 

2. Stellv.: Stadtbaurat*rätin 

3. Stellv.: Ständige*r Vertreter*in der/ des Stadtbaurätin/ -rats 
 

b) Vertretung im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung (Planungsausschuss) 
 

 

Mitglieder Stellvertreter*in 

Oberbürgermeister*in 1. Stellv.: Hauptabteilungsleiter*in PLAN HA 

 
2. Stellv.: Ständige*r Vertreter*in der/des 
Leiterin/ Leiters des Kommunalreferats 

Stadtbaurat*rätin 
1. Stellv.: Ständige*r Vertreter*in der/des 
Stadtbaurätin/ -rats 

 2. Stellv.: Abteilungsleiter*in PLAN HA I/3 
 

 

10 e.a. Stadtratsmitglieder (plus jeweils 2 Stellvertretungen) 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 
 

Die Grünen – 

Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-

Stadtrats-

fraktion 

SPD-

Stadtrats-

fraktion 

Die Linke 

Fraktion im 

Münchner 

Stadtrat 

AfD-Fraktion 

Stadtrat 

München 

Volt 

Stadtrats-

fraktion  

3 2 2 1 1 1 
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Es werden entsandt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuungsreferat: Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HAI-3 

Mitglieder: 1. Stellvertreter*in 2. Stellvertreter*in 

Oberbürgermeister*in Hauptabteilungsleiter*in  

PLAN HA I 

Ständige*r Vertreter*in der/des 

Leiterin/Leiters des Kommunal-

referates 

Stadtbaurätin/-rat Ständige*r Vertreter*in der/des 

Stadtbaurätin/-rats 

Abteilungsleiter*in PLAN HA I/3 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

  

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

CSU-Stadtratsfraktion   

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

SPD-Stadtratsfraktion   

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

  

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

AfD-Fraktion Stadtrat 

München 

  

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

Volt Stadtratsfraktion   

Alexandra Lang Michael von Stosch Felix Sproll 
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V2-26 Rettungszweckverband München 

Vertretung in der Verbandsversammlung 

Mitglied  Stellvertreter/in 

Referent/in                                                                   in ihrer Eigenschaft als Verbandrätin: 

   Stadtdirektor/in 

Stv. Vorsitzende/r: Stellvertreter/in: 

Landrat/Landrätin                    Stellv. Kreisrat/Kreisrätin 

Kreisrat/Kreisrätin                               Stellv. Kreisrat/Kreisrätin 

 

6 e.a. Stadtratsmitglieder  
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer  
 

Die Grünen – Rosa 

Liste Stadtratsfraktion 

CSU-Fraktion SPD-

Stadtratsfraktion 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

2 2 1 1 

 

Laut Beschluss des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs vom 26.04.2024 (Az. 12 CE 24.1035) 

dürfen entsandte Mitglieder des Stadtrats keine Mitglieder eines Vorstands, Aufsichtsrats oder 

eines ähnlichen Organs sein sowie ehrenamtliche Leitungs- und Führungstätigkeiten bei den 

Durchführenden des Rettungsdienstes bzw. den Hilfsorganisationen ausüben. Dies kann zur 

Unwirksamkeit, Beanstandung oder zur Aufhebung gefasster Beschlüsse in der 

Verbandsversammlung des Rettungszweckverbandes führen.  

Mit der strikten Einhaltung der rechtlichen Anforderungen des VGH wird die Rechtssicherheit der 

Beschlüsse kommunaler Zweckverbände gewährleistet. 

Laut Vereinbarung in der Verbandsversammlung vom 21.07.2008 sollen für jeden Verbandsrat/jede 

Verbandsrätin zwei Stellvertretungen benannt werden. 

Es werden entsandt: 

Mitglieder: 1. Stellvertreter*in 2. Stellvertreter*in 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

Gudrun Lux Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

Sofie Langmeier Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

CSU-Fraktion CSU-Fraktion CSU-Fraktion 

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

SPD-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion 

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

Vorname, Nachname Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

 

Betreuungsreferat: Kreisverwaltungsreferat- R1 



 

  Anlage 2 

28 

 

V2-27 Schulverband München - Karlsfeld 

 

 

Vertretung in der Schulverbandsversammlung   

 

Stadtdirektor Peter Scheifele 

Stellvertreterin: Kommunale Schulverwaltungsrektorin Manuela Kirschenmann  

 

  3 e.a. Stadtratsmitglieder 
  Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 
 
 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion 

1 1 1 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:  Stellvertreter*in: 
Florian Schönemann  Vorname, Nachname 

 
CSU-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Referat für Bildung und Sport - A 
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V2-28 Stadt- und Land München Ost e.V. (kurz: OstAllianz) 
 
 

Der Verein Stadt- und Land München Ost e.V. gründete sich am 14.09.2022. 

Die Gründungsmitglieder sind Anzing, Aschheim, Feldkirchen, Finsing, 

Forstinning, Haar, Kirchheim b. München, Pliening, Poing, Vaterstetten, Markt 

Schwaben und die Landeshauptstadt München (Stadtbezirke Bogenhausen, 

Trudering, Riem). 

 

a) Vertretung im Vorstand 

 

Gem. der Satzung werden die/ der Vorsitzende und drei stellvertretende 

Vorsitzende von der Mitgliederversammlung und auf die Dauer von drei Jahren, 

längstens für die Dauer ihrer Amtsperiode in der Mitgliedskörperschaft, gewählt. 

Die LHM ist derzeit nicht im Vorstand vertreten. 

 

b) Vertretung in der Mitgliederversammlung 

 

Gem. der Satzung wird jedes Mitglied von seiner/ seinem gesetzlichen 

Vertreter*in oder einer von ihm benannten Person vertreten. Jedes Mitglied hat 

nur eine Stimme, die von der/ dem gesetzlichen Vertreter*in oder einer von ihm 

benannten Person abgegeben wird. 

 
 

2 e.a. Stadtratsmitglieder 

Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer  

 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 

Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:   
Angelika Pilz-Strasser 

 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HAI-3 
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V2-29 Umlegungsausschuss 

Es sind namentlich durch die Vollversammlung zu berufen: 
- die/der Vorsitzende 
- die/der Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden 
- 2 e.a. Stadtratsmitglieder als Mitglieder 
- 2 e.a. Stadtratsmitglieder als stellvertretende Mitglieder 

 
Bestimmung der/des Vorsitzenden 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Umlegungsausschüsse und das Vorverfahren in 
Umlegungsangelegenheiten (Umlegungsausschussverordnung-UmlegAusschV) führt der OB 
den Vorsitz im Umlegungsausschuss. Durch Beschluss des Gemeinderates kann auch ein 
Stadtratsmitglied zum/zur Vorsitzenden bestimmt werden, wenn der OB und die weiteren BM 
damit einverstanden sind. Die Bestimmung der/des Vorsitzenden richtet sich in diesem Fall – 
der bisherigen Praxis folgend – nach der Vertretungsreihenfolge gemäß § 29 GeschO. 
 
Den Vorsitz übernimmt Frau 2. Bürgermeisterin Mona Fuchs. 
 

Bestimmung der Stellvertretung der/des vorsitzenden Stadtratsmitglieds: 
Bei der/dem Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden muss es sich um eines der beiden 
ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder handeln, die für den Umlegungsausschuss entsendet 
werden. 
 

Vorsitz:   Stellvertreter*in: 

2. Bürgermeisterin Vorname, Nachname (XXX-Fraktion) 
 

2 e.a Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer  
 

Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 

Es werden entsandt: 

 

Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:  Stellvertreter*in: 
Sibylle Stöhr  Vorname, Nachname  
 
CSU-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

 
 
weitere vier Mitglieder: 
 

1. Vermessungssachverständige/r 

2. Angehörige/r des höheren Verwaltungsdienstes 

3. Sachverständige/r in Bewertungsfragen 

4. Bausachverständige/r 

 

 

 

Geschäftsführung: Kommunalreferat – GeodatenService München 
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V2-30 Verein Dachauer Moos e. V. 

„Naturschutz endet nicht an kommunalen Grenzen“ - Unter diesem immer noch aktuellen 

Leitgedanken wurde der Verein Dachauer Moos e.V. im Jahr 1995 gegründet. Im Auftrag von 

mittlerweile 11 Kommunen schützt der Verein gemeindeübergreifend und in interkommunaler 

Zusammenarbeit den Lebensraum und fördert die Artenvielfalt sowie den Klimaschutz im 

Münchner Nordwesten.  

 

a) Vertretung im Vorstand 

 

Gem. der Satzung wird der Vorstand aus den gesetzlichen Vertreter*innen seiner Mitglieder 

gebildet. Jedes Mitglied wird von seiner/ seinem gesetzlichen Vertreter*in (d.h. die 

Landeshauptstadt München wird durch die/ den Oberbürgermeister*in vertreten) oder einer von ihr/ 

ihm namentlich benannten Person (2. oder 3- Bürgermeister*in) vertreten. Die/ der Vorsitzende und 

zwei stellvertretende Vorsitzende werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 

Jahren, längstens für die Dauer ihrer Amtsperiode in der Mitgliedskörperschaft, gewählt. 

 

Oberbürgermeister*in 

1. Stellv.: 2. Bürgermeister*in 

2. Stellv.: 3. Bürgermeister*in 

 

b) Vertretung in der Mitgliederversammlung 

 

Nach § 8 der Satzung des Vereins Dachauer Moos e.V. wird in der Mitgliederversammlung 

jedes Mitglied von seinem/r gesetzlichen Vertreter*in und bis zu zwei weiteren Personen 

vertreten. Die Landeshauptstadt München wird durch die/den Oberbürgermeister*in und zwei 

Stadtratsmitglieder vertreten. 

 
2 e.a. Stadtratsmitglieder  
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 

 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:   
Florian Schönemann 

 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 

Betreuungsreferat: Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA I/3 
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V2-31 Verein Franz-Auweck-Stiftung e. V. 

 

 

(Beschluss der Vollversammlung vom 29.01.2003) 

Vertretung im Vorstand 

Lt. § 16 Abs. 2 der Satzung gehören dem Vorstand u.a. drei von der LHM ernannte 

Vertreterinnen/Vertreter an. 

Die von der LHM durch Stadtratsbeschluss zu bestimmenden Vorstandsmitglieder werden auf 

die Dauer von 6 Jahren entsprechend der Amtszeit der e.a. Stadtratsmitglieder berufen. 

 

Philippe Louis (nachrichtlich: Vereinsvorsitzender), Referat für Bildung und Sport 

Stellvertreterin: Eva Schießl, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufliche Schulen, Referat für 

Bildung und Sport 

 

2 e.a. Stadtratsmitglieder (+ jeweilige Stellvertretung)   
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 
 
 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:  Stellvertreter*in: 
Sofie Langmeier  Vorname, Nachname 

 
CSU-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Referat für Bildung und Sport - BdR 
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V2-32 Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete 

(Erholungsflächenverein) 

Der gemeinnützige Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den 

Landkreisen um München e.V., kurz „Erholungsflächenverein“, wurde 1965 gegründet und 

widmet sich der Schaffung von Erholungsgebieten für die Bevölkerung im Großraum 

München. Hauptanliegen des Vereins ist die „Erholung in freier Natur“, nicht die Schaffung 

eines Erlebnis- oder Funparks. Ausbau, Sanierung und Neuschaffung von Erholungsgebieten 

machen den Hauptteil der Vereinsarbeit aus. Der Verein arbeitet dabei eng mit den 

Ortskommunen zusammen. 

 

a) Vertretung im Vorstand 
Gem. der Satzung besteht der Vorstand aus der/dem Vorsitzenden und zwei weiteren 
Mitgliedern. Für jedes Vorstandsmitglied ist ein*e Stellvertreter*in zu bestellen. Ein 
Vorstandsmitglied und dessen Stellvertreter*in werden von der Landeshauptstadt München 
entsandt, die übrigen Mitglieder und ihre Stellvertreter*innen werden von der 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von sechs Jahren gewählt. Der Vorstand bestellt aus 
seiner Mitte eine*n erste*n und eine*n zweite*n Stellvertreter*in des/der Vorsitzenden. Die 
Mitgliedschaft im Vorstand endet mit dem Ausscheiden aus dem kommunalen Wahlamt. 
Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder und ihre Stellvertreter*innen üben ihr Amt bis zum 
Amtsantritt der neugewählten Vorstandsmitglieder, längstens jedoch drei Monate weiter aus. 
 
Benannt werden: 
Oberbürgermeister*in oder 
2. Bürgermeisterin*in oder 
3. Bürgermeisterin*in 
Stellvertretung: Stadtbaurätin/-rat  

 

b) Vertretung in der Mitgliederversammlung 
Gem. Satzung besteht die Mitgliederversammlung aus drei Vertreter*innen der 
Landeshauptstadt München und je zwei Vertreter*innen der übrigen Mitglieder. Die 
Vertreter*innen werden von ihren Vertretungskörperschaften bestellt. 

 
3 e.a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer  
 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion 

1 1 1 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Renate Unterberg 

 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 

Betreuungsreferat: Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HAI-3 
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V2-33 Verwaltungsausschuss des Kulturbaufonds 

 

Mit Beschluss des Stadtrates vom 19.02.1946 wurde der Kulturbaufonds in Form einer 
nichtrechtsfähigen Stiftung errichtet. Die Stiftung hat die Aufgabe, "Münchner Kulturdenkmäler 
und andere Objekte von historischer, künstlerischer, kultureller und ideeller Bedeutung zu 
erhalten, zu errichten und wiederherzustellen, sowie die Möglichkeit einer zeitgemäßen 
Nutzung zu erkunden". 

Der Verwaltungsausschuss besteht "aus dem Baureferenten, dem Kulturreferenten, zwei e.a. 
Stadtratsmitgliedern (die vom Stadtrat bestimmt werden), sowie aus zwei angesehenen Münchner 
Bürgern, die vom Stadtrat zu benennen sind.  
 
Vorsitz:  
ein Mitglied des Gremiums 

 

Mitglieder: 
 

2 e.a. Stadtratsmitglieder 
Sitzungsverteilung nach Hare-Niemeyer 

 

Die Grünen – Rosa Liste 

 Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 

 

Es werden entsandt:      

Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion  Stellvertreter*in:  
Sybille Stöhr  Vorname, Nachname 
 
CSU-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname
  
 

 

Aufgrund eines Revisionsnotats vom Januar 2014 sind auch die Vertretungen der beiden e.a. 
Stadtratsmitglieder vom Stadtrat zu benennen.  
 

  
der/die Referent/in des Baureferats 

der/die Referent/in des Kulturreferats 
 
zwei Vertretungen der Münchner Bürgerschaft 
Frau Marion Grcic-Ziersch (Beschluss BauA vom 08.03./VV vom 17.03.2004) 
 

Herr Prof. Herbert Meyer-Steinberg (Beschluss BauA vom 30.06. / VV vom 22.07.2020) 

 

 

 

Geschäftsführung: Baureferat – Gartenbau, G10 
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V2-34 Zweckverband Freiham 

 

Vertretung in der Verbandsversammlung 

 

 

3. Bürgermeister*in 

 

4 e.a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer   
 

 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-

Stadtratsfraktion 

SPD-

Stadtratsfraktion 

Die Linke Fraktion im 

Münchner Stadtrat 

1 1 1 1 

 

 

Es werden entsandt: 

 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname  
 

CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat: 
Vorname, Nachname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Kommunalreferat – Büro der Referatsleitung 
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V2-35 Zweckverband Gymnasium Pullach 

 

 

Vertretung in der Verbandsversammlung 

Mitglied:  Ltd. BauDir. Salome Benz (Referat für Bildung und Sport)  

Stellvertreter: VDir Holger Mai (Referat für Bildung und Sport) 

 

2 e.a. Stadtratsmitglieder 
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer 
 
 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion 

1 1 

 

Es werden entsandt: 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion:  Stellvertreter*in: 
Lorenz Stradtner  Vorname, Nachname 

 
CSU-Stadtratsfraktion: Stellvertreter*in: 
Vorname, Nachname Vorname, Nachname 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsreferat: Referat für Bildung und Sport – ZIM 
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V2-36 Zweckverband München West 

Zusammen mit der großen Kreisstadt Germering, der Stadt Puchheim und der Gemeinde 

Eichenau wurde der Zweckverband zur Verbesserung der langjährigen Handlungsfähigkeit 

und einer partnerschaftlichen regionalen Entwicklung gegründet. Die Gründung erfolgte im 

Oktober 2025. 

a) Vertretung im Vorsitz 
Gem. der Verbandssatzung ist die/ der Verbandsvorsitzende die/der jeweilige 

1. Bürgermeister*in bzw. Oberbürgermeister*in der Verbandsmitglieder, die jeweils in einem 

Turnus von 2 Jahren untereinander wechseln, beginnend mit der/dem 1. Bürgermeister*in der 

Stadt Puchheim, folgend die/der 1. Bürgermeister*in der Gemeinde Eichenau, weiter folgend 

die/der Oberbürgermeister*in der Großen Kreisstadt Germering und darauffolgend die/der 

Oberbürgermeister*in der Landeshauptstadt München. 

Die beiden Stellvertretenden sind die jeweiligen 1. Bürgermeister*innen bzw. 

Oberbürgermeister*innen der Mitglieder*innen, die nicht den Verbandsvorsitz stellen. 

Ab dem 4. Quartal 2031 übernimmt die LHM turnusgemäß den Verbandsvorsitz. 

Zu benennen: Oberbürgermeister*in 

  

b) Vertretung in der Verbandsversammlung 
3 e.a. Stadtratsmitglieder 

Sitzverteilung nach Hare Niemeyer 

 

Die Grünen – Rosa Liste 

Stadtratsfraktion 

CSU-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion 

1 1 1 

 

Die Verbandsversammlung besteht aus der/ dem Verbandsvorsitzenden, ihren/seinen beiden 

Stellvertreter*innen und den Vertreter*innen der Verbandsmitglieder (Verbandsrätinnen/-räten). 

Jedes Verbandsmitglied entsendet drei Vertreter*innen, die namentlich zu benennen sind.  

 

Es werden entsandt:   

Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion: 
Sibylle Stöhr 

 
CSU-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 
 
SPD-Stadtratsfraktion: 
Vorname, Nachname 

 
  

Betreuungsreferat: Referat für Stadtplanung und Bauordnung-HA I-3 


